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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 765. Sitzung am 22. Januar 2025

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. Januar 2025

1. Änderung der vierten Bestimmung zum Abschnitt 30.11 EBM

4. Die Gebührenordnungspositionen 30930 bis30932 und 30933 sind auch
bei Durchführung der Leistungen im Rahmen einer Videosprechstunde
berechnungsfähig, wenn die Voraussetzungen der Durchführung in
Anlehnung an § 1721 der Anlage 1 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte
(BMV-Ä) ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt gemäß 4.3.1 der
Allgemeinen Bestimmungen zur Eingangsdiagnostik,
Indikationsstellung und Aufklärung vorausgegangen ist und die
Voraussetzungen gemäß der Anlage 31b zum BMV-Ä erfüllt sind. Die
Durchführung als Videosprechstunde ist durch Angabe einer
bundeseinheitlich kodierten Zusatzkennzeichnung zu dokumentieren.

2. Änderung der zweiten Bestimmung zum Abschnitt 35.1 EBM

2. Die Gebührenordnungspositionen 35100, 35110 bis 35113, 35120, 35141,
35142, 35150 bis 35152, 35163 bis 35168 und 35173 bis 35178 sind auch
bei Durchführung der Leistungen im Rahmen einer Videosprechstunde
berechnungsfähig, wenn die Voraussetzungen der Durchführung
gemäß § 1721 der Anlage 1 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) ein
persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt gemäß 4.3.1 der Allgemeinen
Bestimmungen zur Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und
Aufklärung vorausgegangen ist und die Voraussetzungen gemäß
und der Anlage 31b zum BMV-Ä erfüllt sind. Für die Durchführung der
Videosprechstunde gelten die Regelungen des § 17 der Anlage 1 zum
BMV-Ä. Die Durchführung als Videosprechstunde ist durch Angabe einer
bundeseinheitlich kodierten Zusatzkennzeichnung zu dokumentieren.

3. Änderung der sechsten Bestimmung zum Abschnitt 35.2 EBM

6. Die Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 35.2.1, die
Gebührenordnungspositionen 35503 bis 35508, 35513 bis 35518, 35523
bis 35528, 35533 bis 35538, 35543 bis 35548, 35553 bis 35558, 35703
bis 35708, 35713 bis 35718 und die Zuschläge nach den
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Gebührenordnungspositionen 35571, 35572, 35573, 35591 und 35593 bis
35598 sind auch bei Durchführung der Leistungen im Rahmen einer
Videosprechstunde berechnungsfähig, wenn die Voraussetzungen der
Durchführung gemäß § 1721 der Anlage 1 zum Bundesmantelvertrag-
Ärzte (BMV-Ä) ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt gemäß 4.3.1
der Allgemeinen Bestimmungen zur Eingangsdiagnostik,
Indikationsstellung und Aufklärung vorausgegangen ist und die
Voraussetzungen gemäß und der Anlage 31b zum BMV-Ä erfüllt sind.
Für die Durchführung der Videosprechstunde gelten die Regelungen
des  §  17  der  Anlage  1  zum  BMV-Ä. Die Durchführung als
Videosprechstunde ist durch Angabe einer bundeseinheitlich kodierten
Zusatzkennzeichnung zu dokumentieren.

4. Änderung der zweiten Bestimmung zum Abschnitt 35.3 EBM

2. Die Gebührenordnungspositionen 35600 bis 35602 und bei
Erwachsenen die Gebührenordnungsposition 35601 sind auch bei
Durchführung der Leistungen im Rahmen einer Videosprechstunde
berechnungsfähig, wenn die Voraussetzungen der Durchführung
gemäß § 1721 der Anlage 1 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) ein
persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt gemäß 4.3.1 der Allgemeinen
Bestimmungen zur Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und
Aufklärung vorausgegangen ist und die Voraussetzungen gemäß
und der Anlage 31b zum BMV-Ä erfüllt sind. Die Durchführung als
Videosprechstunde ist durch Angabe einer bundeseinheitlich kodierten
Zusatzkennzeichnung zu dokumentieren.
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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs.  1
Satz 1 SGB V in seiner 765. Sitzung am 22. Januar 2025 zur
Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) mit
Wirkung zum 1. Januar 2025

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt

Die Psychotherapie-Vereinbarung (Anlage 1 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) ist mit
Wirkung zum 1. Januar 2025 neugefasst worden. Ein persönlicher Arzt-Patienten-
Kontakt zur Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und Aufklärung ist mit der
Neufassung keine zwingende Voraussetzung mehr, bevor psychotherapeutische
Leistungen im Videokontakt durchgeführt und berechnet werden können.

Mit dem Beschluss werden die entsprechenden Einschränkungen mit Bezug zu den
obsolet gewordenen Regelungen der neugefassten Psychotherapie-Vereinbarung für
Leistungen im Videokontakt in den Abschnitten 35.1, 35.2 und 35.3 sowie im Abschnitt
30.11 EBM aufgehoben.

3. Inkrafttreten

Der Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in Kraft.


